
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Wahl der von der Stadtverordnetenversammlung zu berufenden Vertreter/innen 
in die Verbandsversammlung der ekom21-KGRZ Hessen 
 

 
M-Nr.: 14/19 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beruft nachfolgende Personen als Mitglied bzw. 
stellvertretendes Mitglied in die Verbandsversammlung der ekom21 – KGRZ Hessen: 
 
 
Mitglied:        Stellvertretendes Mitglied: 
 
Stephan Kühnel       Harald Pelz (wie bisher) 
 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 6 der Satzung der ekom21 – KGRZ Hessen besteht die Verbandsversammlung aus je 
einem Vertreter/einer Vertreterin der Verbandsmitglieder. Demnach kann Rüsselsheim einen 
Vertreter/eine Vertreterin entsenden. 
 
Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung der ekom21 – KGRZ Hessen werden die Mitglieder der 
Verbandsversammlung von der Stadtverordnetenversammlung gewählt. 
 
 
 
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 496/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



 
 
Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin zu wählen. 
 
Durch Ausscheiden des bisherigen Vertreters aus dem Dienst der Stadt Rüsselsheim am Main 
muss die erste Position neu besetzt werden. Als Vertreter wird Herr Stephan Kühnel, Bereichsleiter 
des Bereiches Verwaltungsorganisation vorgeschlagen. Die Aufgabe des  
stellvertretenden Mitglieds nimmt weiterhin Herr Harald Pelz wahr. 
 
 
Rüsselsheim am Main, den 29.01.2019 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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